
3. In einer Situation wie der des Ausgangsverfahrens muss das na­
tionale Gericht jede Bestimmung des nationalen Rechts, die Art. 
43 EG entgegensteht, unangewandt lassen. 

( 1 ) ABl. C 89 vom 19.3.2011. 

Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) vom 5. 
September 2012 (Vorabentscheidungsersuchen der Cour 
d'appel d'Amiens — Frankreich) — Strafverfahren gegen 

Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge 

(Rechtssache C-42/11) ( 1 ) 

(Polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen — 
Rahmenbeschluss 2002/584/JI — Europäischer Haftbefehl 
und Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten — 
Art. 4 Nr. 6 — Grund, aus dem die Vollstreckung des Euro­
päischen Haftbefehls abgelehnt werden kann — Umsetzung 
in das nationale Recht — Verhaftete Person, die die Staats­
angehörigkeit des Ausstellungsmitgliedstaats besitzt — Zur 
Vollstreckung einer Freiheitsstrafe ausgestellter Europäischer 
Haftbefehl — Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats, die die 
Möglichkeit der Ablehnung der Vollstreckung eines Europäi­
schen Haftbefehls auf den Fall beschränken, dass es sich bei 
der gesuchten Person um einen Staatsangehörigen dieses 

Mitgliedstaats handelt) 

(2012/C 331/07) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Vorlegendes Gericht 

Cour d'appel d'Amiens 

Beteiligter des Ausgangsverfahrens 

Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen der Cour d’appel d’Amiens — 
Auslegung des Art. 4 Nr. 6 des Rahmenbeschlusses des Rates 
2002/584/JI vom 13. Juni 2002 über den Europäischen Haft­
befehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten, 
(ABl. L 190, S. 1) und des Art. 18 AEUV — Zur Vollstreckung 
einer Freiheitsstrafe ausgestellter Europäischer Haftbefehl — 
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats, die die Möglichkeit der 
Verweigerung der Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls, 
auf den Fall beschränken, dass es sich bei der gesuchten Person 
um einen Staatsbürger dieses Mitgliedstaats handelt — Diskri­
minierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit 

Tenor 

Art. 4 Nr. 6 des Rahmenbeschlusses 2002/584/JI des Rates vom 13. 
Juni 2002 über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabever­
fahren zwischen den Mitgliedstaaten und Art. 18 AEUV sind dahin 

auszulegen, dass ein Mitgliedstaat im Rahmen der Umsetzung dieses 
Art. 4 Nr. 6 zwar die Fälle, in denen sich die nationale vollstreckende 
Justizbehörde weigern kann, eine in den Anwendungsbereich des ge­
nannten Art. 4 Nr. 6 fallende Person zu übergeben, begrenzen kann, 
jedoch Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten, die sich in seinem 
Hoheitsgebiet aufhalten oder dort ihren Wohnsitz haben, nicht un­
geachtet ihrer Bindungen zu diesem Staat von diesem Anwendungs­
bereich automatisch völlig ausschließen darf. 

Das vorlegende Gericht muss das nationale Recht unter Berücksichti­
gung des gesamten nationalen Rechts und unter Anwendung der dort 
anerkannten Auslegungsmethoden so weit wie möglich anhand des 
Wortlauts und des Zwecks des Rahmenbeschlusses 2002/584 aus­
legen, um dessen volle Wirksamkeit zu gewährleisten und zu einem 
Ergebnis zu gelangen, das mit dem von dem Rahmenbeschluss 
verfolgten Ziel im Einklang steht. 

( 1 ) ABl. C 103 vom 2.4.2011. 

Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) vom 5. 
September 2012 (Vorabentscheidungsersuchen des Bundes­
verwaltungsgericht — Deutschland) — Bundesrepublik 

Deutschland/Y (C-71/11), Z (C-99/11) 

(Verbundene Rechtssachen C-71/11 und C-99/11) ( 1 ) 

(Richtlinie 2004/83/EG — Mindestnormen für die Anerken­
nung als Flüchtling oder als Person mit subsidiärem Schutz­
status — Art. 2 Buchst. c — Flüchtlingseigenschaft — Art. 9 
Abs. 1 — Begriff „Verfolgungshandlungen“ — Art. 10 Abs. 
1 Buchst. b — Religion als Verfolgungsgrund — Verknüp­
fung zwischen diesem Verfolgungsgrund und den Verfol­
gungshandlungen — Pakistanische Staatsangehörige, die Mit­
glieder der Ahmadiyya-Glaubensgemeinschaft sind — Hand­
lungen der pakistanischen Behörden, mit denen das Recht, 
seine Religion öffentlich zu bekennen, ausgeschlossen wird 
— Handlungen, die so gravierend sind, dass der Betroffene 
die begründete Furcht vor Verfolgung wegen seiner Religion 
haben kann — Individuelle Prüfung der Ereignisse und 

Umstände — Art. 4) 

(2012/C 331/08) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Bundesverwaltungsgericht 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Bundesrepublik Deutschland 

Beklagte: Y (C-71/11), Z (C-99/11) 

Beteiligte: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwal­
tungsgericht, Bundesbeauftragter für Asylangelegenheiten beim 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
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